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XIII. Gesetzgebllngsp~~iode 
DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN w~en, 1974 06 28 

Z. 6000-Pro2/1974 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
Wie n., 1. 

,f01t_~. / A. B. 
;-U ,ft;.,,~ / J . 

. '. 2 8. Juni 1974 
.Präs. :&i. ____ ._ ••••• ~. . 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Stohsund Genossen vom 
22.Mai 1974, NI'. 1717/J, betreffend Gleichstellung der 
steuorlichen Behandlung der Grenzg~~ger mit inländischen 
Arbeitnehmern in Bezug auf Leistungen aus den Kranken- und 
Unf.allvellSlrcherungsanstalten der Länder, in denen sie be­
schäftigt sind, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 1): 

Gemäß § 3 Zo3 des Einkommensteuergesetzes 1972(= EStG 1972) 
sind Beztige aus einer gesetzlichen Kranken- oder Unfallver­
sorgung UJldauch Sachleistungen aus der gesetzlichen Sozial­
versicherimg von der Einkommensteuer befreit. Unter diese 
Steuerbefreiung fallen aber nur Versorgungsleistungen, die 
auf einer i n I ä'n dis ehe n bundes- oder landesgesetz­
lichen Grundlage beruhen, was sich allein schon daraus ergibt, 
daß Beiträge,die von Arbeitnehmern zu einer ausländischen 
PfliQlltversicherunggeleis,tet werden, die .einer inländischen 
gesetzlic~en Kranken ... , Unfall:", Pensions- oder Arbeitslosen.;;. 
versiGheJ:'ungentspricht, im Werburigskostenkatalog des§ 16 
,Abs.1 Z~4 EStG 1972 ausdrücklich genannt s:ind.,Die auSdrück-

. liehe Nennu.ngder Beiträge zu" den ausländischen Pflichtver­
sicherungen im§ 16 Abs.1Z.4 EStG 1972 wäre 'nälnlichüberflüs­
'sig gewesen, wenn die ausländi:schen Pflichtversicherungen den 
inländischen. gleichgestellt wären. Im übrigen erscheint der 
besagte Standpunkt auch durch die im Grundsätzlichen ver­
gleichbare ,Rechtsauf.fassung des Verfass'llngsgerichtsl1ofes im 
ErkeIlntnis vom 28.6.1963, B 38/63, und,desVerwaltungsgerichts~ . 
hofes im Erkenntnis vom 6.3.1964, Z.2057/63, erhärtet~ Die 
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in Rede stehenden ausländischen "Unfallgelder" werden daher, 
we~~ sie in Form wiederkehrender Bezüge zUfließen, als ein­
kommensteuerpflichtige Einkünfte im Sinne des § 29 Z.1 EStG 
1972 zu behandeln sein$ 

Zu 2): 

Wenn die Bezüge aus der gesetzlichen Kranken- oder Unfallver­
sicher~~g und die Sachleistungen aus der gesetzlichen Sozial­
versicherung ausdrücklich von der Einkommensteuer befreit wurden, 
so war ei.n wesentlicher Be\'leggrund hiefür die überlegung, daß 
ohne d:i.es.esteuerliche Befreiungsbestimmung gegebenenfalls höhere 
IJeistungenan die Empfänger erbracht werden müßten, was eine 
zusätzliche Belastung für die betreffenden inländischen Sozial­
versicherungsträger und letztlich auch eine Erhöhung der Ver-
ß'i~~l~rungsb.ei träge mit sich brächte.. Der5.rtige überlegungen 
sind - aus österreichischer Sicht - in bezug auf .die betreffen-

r;td"en au sl ä n dis c h e n Versicherungsträger grundsätz~ 
lich ohne Belang. Ganz abgesehen davon, kann es nicht "sinnvoll 
erscheinen, die berufliche Tätigkeit von in österreichischen . 
Grenzgebieten v:ohnhaften Personen im angrenzenden 1tusland 
durch $teuerliche Begünstigungen noch weiterzufördern,wer:m 
man gleichzeitig bemüht ist, dem in den österreichischen Grenz­
gebieten bestehenden Arbeitskräftemangel wirksam zu begegnen. 

Ich sehe daher unter den derzeit gegebenen Umständen keine 
Veranlassung, die·in Rede stehende Befreiungsbestimmung auf 
ausländische Sozialleistungen auszudehnen. 

" 
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